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Öffentliche Bekanntmachungen       

Bekanntmachung der Gemeinde Doberschütz 

Beschluss über die Aufstellung der Ergänzungssatzung „Battauner Weg“ OT Sprotta, 

Gemeinde Doberschütz als Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB   

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Doberschütz hat in seiner Sitzung am 18.04.2024 mit 

Beschluss-Nr. 24/2024 die Aufstellung der Ergänzungssatzung „Battauner Weg“ OT Sprotta 

als Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB beschlossen. 

 

Das zu überplanende Gebiet liegt am nordwestlichen Rand des Ortsteils Sprotta, 

westlich des Battauner Wegs und umfasst Teile des Flurstücks 58 in der Flur 4 der 

Gemarkung Sprotta.  

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von etwa 1.200 m², er ist beigefügter 

Abbildung zu entnehmen. 

 

Folgende Planungsziele sollen erreicht werden: 

 

- Maßvolle Ergänzung des Siedlungskörpers des Ortsteils Sprotta 
- Einbeziehung einer baulich vorgeprägten Fläche in den 

Bebauungszusammenhang und klarstellende Abgrenzung zum Außenbereich 
- Ausnutzung der vorhandenen Erschließung 
- Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und Erschließung 

 

Die Ergänzungssatzung wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. 

Gemäß § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB wird im vereinfachten Verfahren von der Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 

Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der 

zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden. Von 

einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit wird abgesehen. 

 

Gemäß § 34 Abs. 5 BauGB sind bei der Ergänzungssatzung der § 1a Abs. 2 BauGB (sparsamer 

Umgang mit Grund und Boden) und § 1a Abs. 3 BauGB (Eingriffsregelung) sowie § 9 Abs. 1a 

BauGB (naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) anzuwenden. Es sind 

Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich festzusetzen. 
 

Dieser Beschluss wird gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB hiermit ortsüblich bekannt gemacht. 
 

Doberschütz, 24.06.2024      

 

gez. Schmidt 

Bürgermeister 
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Übersichtsplan OT Sprotta  

 

Übersichtsplan Geltungsbereich 

 

 Geltungsbereich der Ergänzungssatzung, LSG in grün (Auszug aus RAPIS, 2024) 
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Landratsamt Nordsachsen 

Amt für Ländliche Neuordnung 

AZ: 320-8472.20-DZ/B16 

Abdruck 

Verfahren:  Stallanlage und Wohnhaus Sprotta - Tauschflurstück 

 

Gemarkung:  Sprotta Flur 2  

 

Gemeinde:  Doberschütz 

 

Verfahrens- Nr.: DZ/B16  

 

 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 

 

Das Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung stellt hiermit die Ergebnisse 

der Wertermittlung nach § 63 Abs. 2 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) i.V.m. § 32 

Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und § 6 des Gesetzes zur Ausführung des 

Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem LwAnpG 

(AGFlurbG) fest.  

Die Grundstückswerte (Abfindungswerte) waren zu aktualisieren, um die Teilnehmer 

wertgleich abfinden zu können. 

 

Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden den Beteiligten in einer Versammlung am 

19.03.2024 in Eilenburg erläutert und anschließend vom 20.03.2024 bis 17.04.2024 in der 

Gemeinde Doberschütz und im Landratsamt Nordsachsen zur Einsichtnahme ausgelegt. 

 

Einwendungen wurden nicht vorgebracht. 

 

Die Ergebnisse sind in den „Nachweisungen über die Ergebnisse der Wertermittlung“, die 

Bestandteil dieses Beschlusses sind, zusammengefasst. 

 

Dieser Feststellungsbeschluss wird öffentlich bekannt gemacht. Die öffentliche 

Bekanntmachung der o.g. Nachweisungen erfolgt hierbei durch Niederlegung zur 

kostenlosen Einsicht für die am Verfahren Beteiligten in der Gemeinde Doberschütz und im 

Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung, Dr.-Belian-Str. 5, 04838 

Eilenburg, Zimmer 304 während der Sprechzeiten, mindestens jedoch 20 Stunden pro 

Woche. 

 

Die Niederlegung beginnt am ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. Sie erfolgt für 

die Dauer von vier Wochen. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung des Landratsamtes Nordsachsen 

kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.  

 

Landratsamt Nordsachsen 

 Amt für Ländliche Neuordnung 

  

 Hausanschrift:    Postanschrift: 

 Dr.- Belian- Straße 5   Schloßstraße 27 

 04838 Eilenburg    04860 Torgau  

 

oder den Außenstellen   

 

 Südring 17, 04860 Torgau 

 Fischerstraße 26, 04860 Torgau 

 Dr.- Belian- Straße 1, 4 und 5, 04838 Eilenburg 

 Richard-Wagner- Straße 7a und 7b, 04509 Delitzsch 

 Friedrich- Naumann- Promenade 9, 04758 Oschatz 

 

Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen. 

 

Hinweis zum Datenschutz 

 

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher 

Personen im Rahmen des Freiwilligen Landtausches können auf der Internetseite des 

Landratsamtes Nordsachsen (https://www.landkreis-nordsachsen.de/datenschutz) 

eingesehen werden oder sind beim Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche 

Neuordnung, Dr.-Belian-Straße 5 in 04838 Eilenburg zu erhalten.  

 

Eilenburg, den 24.05.2024 

  

gez.: 

Hindemith 

Sachgebietsleiter        DS 

 
 
 
 
 
 

https://www.landkreis-nordsachsen.de/datenschutz-a-7905.html
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Hinweis zu den Auslegungszeiten und dem Auslegungsort  
 

Verfahren:  Stallanlage und Wohnhaus Sprotta  
Gemarkung:  Sprotta Flur 2 
Gemeinde:  Doberschütz 
Verfahrens-Nr.: DZ/B16 
Az.:   220-5-8472.20.04-DZ/B16 
 

 

In der Gemeinde Doberschütz, Bauverwaltung, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz liegen 

ab dem 18.07.2024 während der Sprechzeiten 

montags  9.00 bis 12.00 Uhr 

dienstags  9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr 

donnerstags  9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 Bis 15.00 Uhr 

die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung im Bodenordnungsverfahren „Stallanlage 

und Wohnhaus Sprotta – Tauschflurstück“  

 

bis einschließlich 15.08.2024 zur kostenlosen Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 

 

Doberschütz den 15.07.2024 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Teilnehmergemeinschaft Wildenhain 

    
 

Flurbereinigungsverfahren Wildenhain 

 

Landkreis:     Nordsachsen 

Flurbereinigungsgemeinde:   Mockrehna  

 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

Die Teilnehmergemeinschaft Wildenhain hat den 2. Nachtrag zum Flurbereinigungsplan 

Wildenhain erstellt. Darin sind Änderungen der Ergebnisse des Flurbereinigungsverfahrens 

Wildenhain zusammengefasst. Der 2. Nachtrag zum Flurbereinigungsplan wurde durch das 

Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung genehmigt. 

Den Beteiligten wird jeweils der sie betreffende Auszug des 2. Nachtrages zum 

Flurbereinigungsplan zugestellt. 
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Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Wildenhain lädt die vom 2. Nachtrag betroffenen 

Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigten im Verfahrensgebiet sowie die 

Nebenbeteiligten am Verfahren der Flurbereinigung Wildenhain (§ 10 FlurbG) oder ihre 

gesetzlichen Vertreter und Bevollmächtigten hiermit zum  

 

Anhörungstermin zur Bekanntgabe des 

2. Nachtrages zum Flurbereinigungsplan Wildenhain 

gemäß § 60 Abs. 1 i. V. m. § 59 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

 

Ort:    Landratsamt Nordsachsen 

   Dr.-Belian-Straße 4 

   04838 Eilenburg 

   Haus 4, Zimmer 101 

   

Zeit:      Dienstag, 20. August 2024 von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

ein. 

 

Ihre Teilnahme am Anhörungstermin ist nicht erforderlich, wenn Sie keine Auskünfte oder 

Erläuterungen zum 2. Nachtrag zum Flurbereinigungsplan wünschen.  

 

Sollten Sie an dem Anhörungstermin teilnehmen wollen, ist bis spätestens 16.08.2024 eine 

Anmeldung an: 

 

E-Mail:  sekretariat.aln@lra-nordsachsen.de 

Telefon: 03421 758-3202 

Post: Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung, 04860 Torgau  

erforderlich. 

 

Folgende Informationen sind von Ihnen zu übermitteln: 

  Name, Vorname, Besitzstand (Grundbuchblatt), Telefonnummer  

 

Zur Einsichtnahme für die von den Änderungen betroffenen Beteiligten wird der 2. Nachtrag 

zum Flurbereinigungsplan ausgelegt. 

 

Zeit der Auslegung:  ab 21. August 2024 für die Dauer von zwei Wochen 

 

Orte der Auslegung:   Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung,  

Dr. Belian- Straße 5, Zimmer 320, 04838 Eilenburg 

    Gemeinde Mockrehna, Unterdorf 4, 04862 Mockrehna 

 

jeweils zu den allgemeinen Sprechzeiten 
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Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen den 2. Nachtrag zum Flurbereinigungsplan kann innerhalb von zwei Wochen nach 

dem Anhörungstermin Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder 

zur Niederschrift beim  

 

 Vorsitzenden des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft Wildenhain 

 beim Landratsamt Nordsachsen 

 Dr.- Belian- Straße 5     

 04838 Eilenburg   

 

oder beim  

 

 Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung 

 Hausanschrift:    Postanschrift: 

 Dr.- Belian- Straße 5   04855 Torgau 

 04838 Eilenburg     

 

oder einem der weiteren Verwaltungsstandorte des Landratsamtes Nordsachsen  

 

 Schlossstraße 27, 04860 Torgau 

 Südring 17, 04860 Torgau 

 Fischerstraße 26, 04860 Torgau 

Dr.- Belian- Straße 1, 4 und 5, 04838 Eilenburg 

Richard-Wagner- Straße 7a, 04509 Delitzsch 

 Friedrich- Naumann- Promenade 9, 04758 Oschatz 

  

einzulegen. Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen. 

 

Eilenburg, den 01.07.2024 

 
 
gez. 

Friebel 

Vorstandsvorsitzender 
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Gemeindeverwaltung informiert          
 

VERKEHRSHINWEIS & PRESSEMITTEILUNG des Landesamtes für Straßenbau 

und Verkehr 

B 87, Fahrbahnerneuerung in und östlich Doberschütz 

Am Mittwoch, den 17. Juli, startet im Auftrag der Niederlassung Leipzig des Landesamtes für 

Straßenbau und Verkehr die Baumaßnahme zur Fahrbahnerneuerung der B 87 in und östlich 

Doberschütz. Der Baubereich beginnt an der Kreuzung der B 87 mit der Strellner 

Straße/Breite Straße in Doberschütz und endet an der Zufahrt der Firma Garten- und 

Landschaftsbauelemente Henry Trennert (ehemals TAF). Auf etwa 3.250 Metern Länge wird 

die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht vollständig ausgetauscht. Zusätzlich werden die 

Einmündungsbereiche kommunaler Straßen und Wege sowie die Zufahrten angepasst. Nach 

Beendigung der Bauleistungen erhält die Verkehrsanlage die erforderliche Ausstattung an 

Markierung und Beschilderung. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende August 

2024 fertiggestellt. 

Sämtliche Bauarbeiten werden unter Vollsperrung der B 87 ausgeführt. Die großräumige 

Umleitungsführung aus Richtung Torgau erfolgt über die B 183 bis nach Bad Düben und 

weiter auf der B 2 nach Leipzig. Für den Verkehr nach Eilenburg ist eine Umleitung ab 

Mockrehna eingerichtet über die S 16 und weiter über die B 183 bis zum Abzweig nach 

Wöllnau über die K 7402 und die S 11 nach Eilenburg. In entgegengesetzter Richtung wird 

der Verkehr ab Eilenburg südlich über Strelln und Audenhain am Baustellenbereich vorbei 

geleitet. Die Umleitung erfolgt über die K 8907 nach Strelln und die K 8903 sowie die S 20 bis 

nach Audenhain zum Knotenpunkt mit der S 16 und auf dieser bis nach Mockrehna zurück 

zur B 87. 

Die Baukosten für dieses Vorhaben belaufen sich auf rund 1,36 Millionen Euro. Sie werden 

aus dem Haushalt der Bundesrepublik Deutschland finanziert.  

Alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Anwohner und Gewerbetreibenden der Region 

werden um Verständnis für die mit der Baudurchführung eintretenden Erschwernisse sowie 

um eine umsichtige Fahrweise auf der Umleitung gebeten. 

Für Rückfragen zur verkehrsrechtlichen  Anordnung (Straßensperrung/ Umleitungsstrecke) wenden 

Sie sich bitte an das zuständige Verkehrsamt beim LRA Nordsachsen unter Tel.: 03421/7585154 

 

 

 

 

Grünschnittannahme 
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Im Bauhof der Gemeinde Doberschütz (Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz, Gehrenstraße 2) 

erfolgt für Einwohner der Gemeinde Doberschütz an folgenden Tagen die kostenlose 

Annahme von Grünverschnitt (kein Holz oder Geäst): 

 

Freitag,   16.08.2024 von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 17.08.2024 von 9.00 bis 12.00 Uhr 

 

Weitere Termine werden am 13./14.09.2024; 11./12.10.2024 und am 22./23.11.2024 

durchgeführt. 

Hinweis: Eine Grünschnittannahme ist auch über das Entsorgungsgebiet Torgau 

(Abfallwirtschaft Torgau-Oschatz GmbH – ATO GmbH) möglich,  

in Mockrehna Am Alten Sportplatz  

Termine unter: https://www.ato-online.de/abfallarten/baum-heckenschnitt-laub-rasen 

 

 

Vereine, Verbände  und Sonstige______________________ 

Selbsthilfegruppe Autismus und AD(H)S 
 
Autismus und AD(H)S – Austausch gesucht? 
Sie sind Eltern eines Kindes im Autismusspektrum und/ oder mit AD(H)S und suchen 
Gleichgesinnte, die verstehen was Sie bewegt? Dann könnte eine im Jahr 2023 gegründete 
Selbsthilfegruppe ein Anlaufpunkt sein. Die Elterntreffen finden dieses Jahr an folgenden 
Freitagnachmittagen in Grimma statt: 26.07./ 18.10./ 29.11. und 13.12. Zusätzlich gibt es 
auch eine WhatsApp Gruppe.  
Für Eltern als auch weitere interessierte Lehrkräfte, Erzieher/innen, Schulbegleiter/innen, 
Therapeut/innen u.a. finden dieses Jahr zwei besondere Veranstaltungen statt, für welche 
es noch begrenzte Plätze gibt: 

• Am 23. August wird Frau Feschin vom Autismuszentrum Leipzig einen Austausch zu 
Handlungsstrategien in Kita und Schule führen. (Ort: Grimma) 

• Am 6. September ist Frau Stephanie Meer-Walter (Autorin und ehemals Schulleiterin) zu 
Gast und hält einen Vortrag zum Umgang mit Herausforderndem Verhalten (Ort: 
Wurzen) 

Bei Interesse bitte eine E-Mail an SHG.Autismus.ADHS-LkL@web.de (Diane & Friederike). 

https://www.ato-online.de/abfallarten/baum-heckenschnitt-laub-rasen
mailto:SHG.Autismus.ADHS-LkL@web.de
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_________________________________________________________________ 

LSV Mörtitz – Abteilung Reiten 
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Impressum: Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz  

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 
Verantwortlich: Der Bürgermeister der Gemeinde Doberschütz, Herr Holger Schmidt 

Redaktion: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 

Ansprechpartnerin: Frau Anja Behr, Tel. 034244/54018, Fax: 034244/50344,                                

E-Mail: anja.behr@doberschuetz.de   

Das Amtsblatt mit den Bekanntmachungen der Gemeinde Doberschütz erscheint 

vierzehntägig jeweils donnerstags in digitaler Form auf der Homepage 

www.doberschuetz.eu. Für die Veröffentlichungen im Amtsblatt sind die nachfolgenden 

Redaktionsschlüsse zu beachten. Später eingegangene Mails können nicht berücksichtigt 

werden. Die Veröffentlichungen sind ausschließlich per Mail im Word-Format an 

anja.behr@doberschuetz.de zu senden. Fotos, Zeichnungen etc. sind mit dem Namen des 

Verfassers zu kennzeichnen und als extra Datei zu senden.               

          Erscheinungsdatum     Redaktionsschluss (17 Uhr) 

01.08.2024      23.07.2024 

15.08.2024      06.08.2024 

29.08.2024      20.08.2024 

12.09.2024      03.09.2024 

26.09.2024      17.09.2024 

10.10.2024      30.09.2024 (bereits 12 Uhr) 

24.10.2024      15.10.2024 

07.11.2024      28.10.2024 (bereits 12 Uhr) 

21.11.2024      12.11.2024 

05.12.2024      26.11.2024 

19.12.2024      09.12.2024 (bereits 12 Uhr) 

Änderungen vorbehalten ! 

mailto:anja.behr@doberschuetz.de

